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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dornum 

 
Aufgrund § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. l S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. l S. 2193), wird 
bekannt gemacht, dass der Landkreis Aurich die vom Rat der Gemeinde Dornum am 31.01.2019 in 
öffentlicher Sitzung festgestellte 38. Flächennutzungsplanänderung mit Schreiben vom 24.07.2019 — 
Az. IV/60.1-2019/04-Dor-38.Ä-Ca — aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB ohne Auflagen genehmigt hat. 
Der Geltungsbereich der 38. Flächennutzungsplanänderung (Flurstücke 85/8 und 85/10, Flur 4, Ge-
markung Neßmersiel) ist in dem nachfolgenden Übersichtsplan rot schraffiert hervorgehoben: 
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Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB tritt mit der Bekanntmachung die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Dornum in Kraft.  
 
Die Flächennutzungsplanänderung liegt einschließlich der Begründung, dem Umweltbericht und der 
Fachgutachten ab sofort zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Dornum, Bauamt (Zimmer 
20), Schatthauser Straße 9, 26553 Dornum, während der Öffnungszeiten (Montag – Freitag 0830 Uhr 
bis 1200 Uhr; zusätzlich am Donnerstag 1400 Uhr – 1530 Uhr und/ oder nach vorheriger Terminverein-
barung unter 04933/ 918912) unbefristet öffentlich aus. Jedermann kann die Flächennutzungs-
planänderung einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB).  
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Flächennutzungsplanes und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Dornum, Schatthauser Straße 9, 26553 Dornum, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Dornum, den 29.07.2019 
 
Gemeinde Dornum 
 
Der Bürgermeister  
Hook 
 

 
Bekanntmachung 

der 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 7.2 
der Gemeinde Großefehn 

 
Der Rat der Gemeinde Großefehn hat am 28.02.2019 in öffentlicher Sitzung die 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 7.2 nach §10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
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Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung und der DIN 4109 nach § 10 Abs. 3 
BauGB bei der Gemeinde Großefehn, Kanalstraße Süd 54, 26629 Großefehn während der üblichen 
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über 
ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Großefehn unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Großefehn, den 31.07.2019 
 
Gemeinde Großefehn 
 
Der Bürgermeister 
Meinen 

 

 
Verordnung über die Kastrationspflicht von Katzen in der 
Gemeinde Südbrookmerland (Katzenschutzverordnung) 

 
Aufgrund des § 13 b Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I 
S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 141 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626)  
i. V. m. der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen aufgrund bundesgesetzlicher Vorschrif-
ten (Subdelegations-verordnung) vom 09. Dezember 2011 in der Fassung vom 17.03.2017 (Nds. Ge-
setz und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 31.03.2017, Seite 65) der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der Fassung vom 16.05.2018 
(Nds. GVBl. S. 66) hat der Rat der Gemeinde Südbrookmerland in seiner Sitzung am 23. Mai 2019 für 
das Gebiet der Gemeinde Südbrookmerland folgende Verordnung erlassen:  
 

§ 1 Katzenhaltung 
 
(1) Katzenhalter oder Katzenhalterinnen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese 

zuvor von einem/r Tierarzt/-ärztin kastrieren und mittels Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Dies 
gilt nicht für Katzen bis zu einem Alter von weniger als fünf Monaten.  

 
(2) Als Katzenhalter oder Katzenhalterin im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen 

regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. 
 
(3) Die Kastration ist von dem/r durchführenden Tierarzt/-ärztin schriftlich bestätigen zu lassen. Die 

Bestätigung ist während der Lebenszeit der Katze aufzubewahren und der zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorzulegen.  

 
 



- 343 - 

§ 2 Ausnahmen von der Kastrationspflicht 
 
Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen 
werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt wird.  
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig nach § 59 Abs. 1 Nds. SOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim-

mungen dieser Verordnung hinsichtlich des Kastrations- oder Kennzeichnungsgebots für freilau-
fende Katzen zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden.  
 

§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Aurich in 
Kraft.  
 
Südbrookmerland, den 23. Mai 2019  
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Friedrich Süßen 
 

 
B. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Strackholt 
X. Anordnung 

 
In der Flurbereinigung Strackholt, Landkreis Aurich, wird aufgrund des § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), das durch Beschluss vom 27.01.1997, I. Anordnung vom 
18.12.2000, II. Anordnung vom 23.06.2004, III. Anordnung vom 02.08.2005, IV. Anordnung vom 
29.04.2008, V. Anordnung vom 14.07.2008, VI. Anordnung vom 21.05.2010, VII. Anordnung vom 
12.10.2011, VIII. Anordnung vom 14.02.2014 und IX. Anordnung vom 27.01.2017, festgesetzte Flur-
bereinigungsgebiet geändert. 
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Folgende Flurstücke werden zum Flurbereinigungsverfahren Strackholt zugezogen: 
Gemeindebezirk Großefehn   
Gemarkung Strackholt Flur 14 

Flur 15 
Flurstücke 61/2,75,76/10,165/3 
Flurstück 136/3 

Gemarkung Spetzerfehn 
Gemarkung Fiebing 
Gemarkung Akelsbarg 

Flur 8 
Flur 2 
Flur 2 

Flurstücke 1/1,6/2,83/8,83/11,148/2 
Flurstück 81/30 
Flurstücke 53/1,54 

 
Gemeindebezirk Sgm. Hesel 

  

Gemarkung Hesel 
 
Gemarkung Firrel 
 
 
Gemarkung Neuefehn 
 
Gemarkung Neuemoor 
 

Flur 11 
Flur 14 
Flur 5 
Flur 8 
Flur 9 
Flur 7 
 
Flur 2 

Flurstücke 185,187/1 
Flurstücke 4/15,4/56,3/279 
Flurstücke 38,159 
Flurstück 4 
Flurstück 39/10 
Flurstücke 24/1,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,36/2,62, 70,71,76,115,117 
Flurstück 119 

Gemeindebezirk Sgm. Jümme 
Gemarkung Nortmoor 

 
Flur 24 

 
Flurstück 13 

 
Folgende Flurstücke werden aus dem Flurbereinigungsverfahren Strackholt ausgeschlossen: 
Gemeindebezirk Großefehn    
Gemarkung Spetzerfehn 
Gemarkung Strackholt 

Flur 8 
Flur 14 

Flurstück 28/4 
Flurstück 82/4 

 

Gemarkung Bagband 
 

Flur 2 
Flur 5 
Flur 6 
Flur 7 
 
Flur 10 
Flur 13 

Flurstücke 62/5,62/6,62/7 
Flurstücke 21/1,27/1 
Flurstück 12  
Flurstücke 28/1,28/2,175/1,175/2,178/5, 
219/12,225/1,225/2 
Flurstück 17 
Flurstück 7 

 

Gemeindebezirk Sgm. Hesel    
Gemarkung Neuemoor Flur 2 Flurstück 54/2,55  
 
Durch diese Anordnung vergrößert sich die Verfahrensfläche um 44,9820 ha auf 2360,6685 ha. Die 
hinzuzuziehenden bzw. auszuschließenden Flurstücke sind in der zu dieser Anordnung gehörenden 
Gebietskarte gekennzeichnet. 
 
Begründung: 
Gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG kann die Flurbereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des Flurberei-
nigungsgebietes anordnen, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Interesse der Beteiligten 
für gegeben hält. Geringfügigkeit liegt immer dann vor, wenn sowohl von der Flächenrelation als 
auch vom Sinn und Zweck her keine wesentliche Änderung gegeben ist. Die Größe der zuzuziehenden 
Flächen beträgt rd. 2,8 % der Verfahrensgröße; die Größe der auszuschließenden Flächen beträgt rd. 
0,9 % der Verfahrensgröße. Eine geringfügige Änderung ist insoweit also gegeben. 

Durch die Anordnung ist es möglich, die Ziele des Flurbereinigungsverfahrens Strackholt in größerem 
Umfang als bisher zu verwirklichen. Mit der Anordnung werden Besitzverflechtungen bereinigt. Wei-
terhin werden Planungen der Gemeinde für eine Erweiterung eines Gewerbegebietes durch Flächen-
tausch unterstützt. 
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Die Gebietsänderung ist somit nicht erheblich, aber erforderlich und im objektiven Interesse der Be-
teiligten. Die Zuziehung sowie der Ausschluss von Flächen dienen letztlich der Optimierung der Ver-
fahrensabläufe. Insofern liegt keine wesentliche Änderung vor, die eine Vorgehensweise nach  
§§ 4 - 6 FlurbG erfordert. 
 
Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet (§ 34 FlurbG) 

Für das Verfahren gelten von der Bekanntmachung an folgende Einschränkungen: 
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des Amtes für regionale Landes-

entwicklung (ArL) Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, nur 
Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Wälle, Einfriedigungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden, 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustim-
mung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich beseitigt werden, 

4. Holzeinschläge und Baumaßnahmen dürfen nur mit Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäfts-
stelle Aurich ausgeführt werden, 
 

Änderungen oder Herstellung von Anlagen ohne eine nachweisbare Genehmigung des ArL Weser-
Ems, Geschäftsstelle Aurich können im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben oder auf 
Kosten desjenigen, der eine solche Änderung oder Herstellung veranlasst hat, beseitigt werden. 
Diese Eigentumsbeschränkungen unterliegen nicht der Anfechtbarkeit, da es sich hier nicht um einen 
Verwaltungsakt, sondern lediglich um die Wiedergabe einer gesetzlichen Vorschrift handelt 
 
Anmeldung von Rechten (§ 14 FlurbG) 
Rechte und Pflichten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-
reinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich anzumelden. 
Insbesondere kommen in Betracht: 
a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 
b) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder persönliche Rechte, 

die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung beschränken 
(z.B. Pacht-, Miet- oder ähnliche Rechte), 

c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45 Abs. 1 S. 2 FlurbG, d.h. Anlagen, die dem 
öffentlichen Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- und Energieversorgung 
sowie der Abwasserverwertung oder -beseitigung dienen, 

d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen, 
e) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Nutzungs-

rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtigkeiten, außerdem Wege-, Was-
ser- und Fischereirechte, die vor dem 01.01.1900 begründet worden sind und deshalb der Eintra-
gung in das Grundbuch nicht bedurften, 

f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten, 
g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 

übernommen worden sind. 
 
Werden Rechte nach Ablauf der Frist von 3 Monaten angemeldet, so kann das ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 
FlurbG gelten lassen. 
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Sind Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig ge-
worden, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf 
eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur 
Beschaffung fehlender Unterlagen umgehend nachzukommen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Hinweise:  
1. Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 

werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die 
Funde unverzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die Archäologische 
Denkmalpflege zu melden. 

2. Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 
im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingestellt. 

 
Aurich, 24.07.2019 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich -  
 
Im Auftrage 
Meiners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-
weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/

